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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Finanzdepartement 

Verordnung über die operative Zusammenarbeit mit den anderen Schengen-
Staaten zum Schutz der Aussengrenzen des Schengen-Raums und Verordnung 
über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung  
von ausländischen Personen 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der revidierten Verordnung über die Europäi-
sche Grenz- und Küstenwache ist die Verordnung über die operative Zusammenarbeit 
mit den anderen Schengen-Staaten zum Schutz der Aussengrenzen des Schengen-
Raums (VZAG) anzupassen. Die Umsetzung der genannten EU-Verordnung erfordert 
wenige neue Bestimmungen in der VZAG betreffend die Einsatzregeln für die Ange-
hörigen der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), welche an langfristigen Einsät-
zen für die Agentur teilnehmen, den Datenaustausch zwischen der EZV und der Agen-
tur sowie die Kontaktstelle für die Beantragung der finanziellen Unterstützung der 
Behörden. Die VZAG ist jedoch allgemein revisionsbedürftig und wurde aus diesen 
Gründen umfassend angepasst, neu strukturiert und neu benannt (Verordnung über 
die internationale Zusammenarbeit zur Grenzsicherheit; ViZG).  

Ebenfalls in diesem Zusammenhang soll die Verordnung vom 11. August 1999 über 
den Vollzug der Wegweisung und Ausweisung sowie der Landesverweisung von aus-
ländischen Personen (VVWAL) angepasst werden. Die Änderungen betreffen insbe-
sondere den möglichen Einsatz von Schweizer Personal des Bundes oder der Kantone 
im Ausland und von ausländischem Personal in der Schweiz im Rückkehrbereich. 
Unabhängig davon soll aufgrund einer Empfehlung der Europäischen Kommission im 
Rahmen der letzten Schengen-Evaluierung der Schweiz in der VVWAL eine Anpas-
sung in Bezug auf den Inhalt der Wegweisungsverfügung vorgenommen werden. 

Datum der Eröffnung: 20. Oktober 2021 

Vernehmlassungsfrist: 22. Dezember 2021 

Die Vernehmlassungsunterlagen sowie weitere Informationen,  
wie jene zu den Kontaktpersonen, sind elektronisch abrufbar unter:  
https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/68/cons_1 

29. Oktober 2021 Bundeskanzlei 
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